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Bekanntgabe der Unterschreitung des 7-Tages-Inzidenz-Schwellenwertes 

100 für den Landkreis Eichsfeld 
 

Gemäß § 2 a der Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen und 

schrittweisen weiteren Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-

CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung-ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO-)gibt der Landkreis 

Eichsfeld bekannt, dass der bundesrechtlich bestimmte 7-Tages-Inzidenzwert von 100, laut Robert 

Koch-Institut, an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde. 

 

Damit tritt die Bundes-Notbremse ab Sonntag, dem 23.05.2021, 00:00 Uhr außer Kraft. Es gelten 

ab diesem Zeitpunkt die Regelungen der Thüringer SARS-CoV-2 Infektionsschutz-

Maßnahmenverordnung. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 21.05.2021 

 

Der Landrat 

 

 

 

 

Öffentliche Stellenausschreibung 
 

Leiter Gemeinschaftsunterkunft (m/w/d) in der Gemeinschaftsunterkunft 
Bodenstein 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle eines 

 

Leiters Gemeinschaftsunterkunft (m/w/d) 

 

in der Gemeinschaftsunterkunft Bodenstein in Vollzeitbeschäftigung unbefristet zu beset-

zen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

 Leitung Gemeinschaftsunterkunft 

 

 Leitung der Gemeinschaftsunterkunft: Betriebswirtschaftliche Planung, Personal- und Objekt-

gestaltung 

 Umsetzung und Treffen von Anordnungen im Rahmen der Wohnheimordnung 

 Abhaltung von Sprechstunden, Beschwerdemanagement 

 Gewährleistung der Belegung nach sozialverträglichen Gesichtspunkten 

 Erfassung der aktuellen Belegung (Führen der Zu- und Abgangslisten); Kontakt zur Auslän-

derbehörde mit Meldefunktion 

 Überwachung des Bestands und Beschaffung von Material und Ausstattungsgegenständen; 

Sicherstellung der notwendigen Arbeitsabläufe und Funktionalität des Objektes/Inventars 

 Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (z. B. Reinigung, Sicherheit, Flüchtlingssozialar-

beit); Netzwerkarbeit 

 Sicherstellung der Zusammenarbeit und Pflege von Kontakten mit Lieferanten, Ausländerbe-

hörde, Polizei, Feuerwehr, Landesaufnahmestelle, u. a. 

 Bekanntmachung des Asylbewerbers/Flüchtlings mit seiner Umgebung (z. B. ÖPNV, Angebo-

te/Werte/Regeln) sowie Information über Abläufe in der Gemeinschaftsunterkunft 

 Hilfestellung bei der Regelung des Zusammenlebens von Menschen verschiedener  

Kulturkreise 

 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Freizeitgestaltung 

 Büroorganisation 

 Frühzeitiges Erkennen und Lösen möglicher Konflikte und Durchführung deeskalierender 

Maßnahmen 
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 Sozialarbeit 

 

 Förderung des gegenseitigen respekt- und rücksichtsvollen Umgangs der Bewohner unterei-

nander und ihrer Mitverantwortung an der Gestaltung des Zusammenlebens in der Gemein-

schaftsunterkunft 

 Förderung des gegenseitigen respekt- und rücksichtsvollen Umgangs der Bewohner mit der 

einheimischen Bevölkerung, maßgeblich der unmittelbaren Nachbarschaft 

 Vermittlung von Kontakten im Wohnumfeld und ggf. Konfliktmanagement bei Problemen mit 

Nachbarn 

 Schutz der Bewohner, insbesondere Kinder (Kindeswohlgefährdung) und Frauen, vor psychi-

scher und physischer Gewalt 

 Schaffung von Beschäftigungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche; Motivation 

zur Teilnahme 

 Hausaufgabenhilfe 

 Organisieren des ersten Sprachkurses - Vermittlung in bestehende Sprachkursangebote 

 Bereitstellung sprachlicher Vermittlungs- und Unterstützungsangebote zur Erweiterung der 

sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen unter Zuhilfenahme der bestehenden Res-

sourcen 

 Hilfe zur Selbsthilfe bei der Lösung familiärer und sozialer Konflikte 

 Information und Orientierung zu asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen und Ent-

wicklung von aufenthaltsrechtlichen- und Rückkehrperspektiven 

 Ermöglichung des Zugangs zur Gesundheitsfürsorge 

 Stabilisierung in prekären Lebenssituationen und schweren Krisen 

 Durchsetzung der Hausordnung 

 Aufklärung und Unterstützung beim sachgerechten Umgang mit den Einrichtungsgegenstän-

den in den Gemeinschaftsräumen und den eigenen Wohnräumen in der Gemeinschaftsunter-

kunft 

 Aufklärung und Unterstützung beim sparsamen Umgang mit Strom, Wasser, Heizung 

 Aufklärung und Unterstützung beim sachgerechten Umgang mit Müll/Mülltrennung 

 Förderung der Integration 

 Vermittlung und Unterstützung beim Zugang zu Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen 

und Freizeitangeboten 

 Hilfe bei Schwangerschaft sowie bei Ernährung und Pflege von Säuglingen und Kleinkindern 

 Vermittlung kultureller Standards des Zusammenlebens 

 Begleitung zu Behörden und Hilfestellung bei schriftlichen Antragsformulare 

 Aufklärung zu Rechten und Pflichten der Flüchtlinge (insbesondere Wohnsitzauflage bei Aner-

kennung, wenn keine lebensunterhaltssichernde Arbeit, Möglichkeit des Familiennachzugs 

unverzüglich nach Anerkennung) 

 Hilfe bei Wohnungsproblemen (z. B. Beratung bei dringlichem Wohnungsbedarf), aktive Un-

terstützung bei der Wohnungssuche 

 

Die Bewerber (m/w/d) müssen über einen Abschluss Sozialarbeiter (m/w/d), Sozialpädagoge 

(m/w/d) mit staatlicher Anerkennung, Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und mit 

staatlicher Anerkennung sowie Diplompädagoge (m/w/d) mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfah-

rungen oder abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Sozialen 

Arbeit verfügen. 

 

Weiterhin werden vorausgesetzt: 

 

 Fremdsprachenkenntnisse, z. B. Englisch oder Arabisch 

 selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise und Belastbarkeit 

 ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Interkulturell sensible Kompetenz 

 Empathie, Geduld und freundliches Auftreten 

 ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
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Wünschenswert sind: 

 

 3-jährige Leitungserfahrung 

 Kenntnisse im AsylbLG 

 Erfahrungen im Migrationsbereich 

 

Wir bieten: 

 

 eine anspruchsvolle Tätigkeit, verbunden mit der Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen und Ihre 

Vorstellungen kreativ zu gestalten 

 fach- und persönlichkeitsspezifischen Fort- und  Weiterbildungsangebot 

 Arbeitsaufgabe mit hoher Eigenverantwortung und Selbständigkeit in einem offenen und wert-

schätzenden Team 

 

Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe S 15 TVöD. 

 

Falls Sie den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und Interesse 

an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das Bewerberma-

nagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-Bewerbung klicken Sie 

bitte auf den Button Online bewerben am rechten Rand dieser Seite) bis zum 30.05.2021 (Be-

werbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen die per Post oder E-Mail eingehen, 

können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/Datenschutz/Datenschutzerklärung der Fachämter/Hauptamt. 

 


